
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/9/28 12Os111/89,
13Os142/92 (13Os143/92),
15Os120/93 (15Os121/93),

13Os153/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1989

Norm

LMG 1975 §63 Abs2 Z1

Rechtssatz

Aus dem Wort "darüber" ist zwingend abzuleiten, daß eine Falschbezeichnung immer nur dann nach § 63 Abs 2 Z 1

LMG 1975 strafbar sein kann, wenn sie einer fallbezogen im Österreichischen Lebensmittelbuch konkret getro;enen

Bestimmung widerspricht.
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